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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Radon ist ein radioaktives Gas, das aus dem Zerfall von Radium entsteht. Im Erdreich 
kommt Radon in grösseren Konzentrationen vor. Die aufsteigende Bodenluft kann in 
Gebäuden hohe Radonkonzentrationen verursachen. Die radioaktiven Zerfalls-
produkte des Radons werden vom Menschen eingeatmet, was zu einer Bestrahlung 
des empfindlichen menschlichen Lungengewebes und letztlich zu Lungenkrebs 
führen kann. Neben dem Rauchen ist Radon die zweithäufigste Ursache für 
Lungenkrebs.  

Am 1. Januar 2018 wurden der bisherige Grenzwert von 1'000 Bq/m3 und Richtwert 
von 400 Bq/m3 ersetzt durch einen Referenzwert von 300 Bq/m3 (Becquerel pro Ku-
bikmeter). Der Referenzwert gilt für die über ein Jahr gemittelte Radongas-
konzentration in Räumen, in denen sich Personen während mehrerer Stunden pro 
Tag aufhalten, wie beispielsweise Wohnräume, Schulen, Kindergärten, Kitas und Ar-
beitsplätze in Gebäuden. 

In Liechtenstein werden seit dem Jahr 2000 Radonmessungen in Gebäuden durchge-
führt. Auf Basis dieser Messwerte wurde das Gefährdungspotenzial hinsichtlich des 
neuen Referenzwertes beurteilt und in einer Radonkarte dargestellt. Die Radonkarte 
zeigt pro Gemeinde die Wahrscheinlichkeit an, den Referenzwert in Räumen mit Per-
sonenaufenthalt (>15 Stunden pro Woche) zu überschreiten. 

In den Gemeinden Triesenberg und Schaan besteht das höchste Gefährdungs-
potenzial. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei 10-20 %, den Referenzwert von 
300 Bq/m3 in Räumen mit Personenaufenthalt (>15 Stunden pro Woche) zu über-
schreiten. Können in diesen Gemeinden erdberührende Räume mit Personenaufent-
halt (>15 Stunden pro Woche) bei Neubauten nicht vermieden werden, sind neben 
Basisschutzmassnahmen ergänzende und zusätzliche Schutzmassnahmen in Betracht 
zu ziehen. 

Das Amt für Umwelt informiert im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens über die 
Radonproblematik in Gebäuden. Zudem können interessierte Hausbesitzer oder 
Mieter mit wenig Aufwand eine Radonmessung durchführen lassen. Da die 
Radonbelastung aufgrund der geologischen Verhältnisse auch kleinräumig stark 
variieren kann, darf nicht von einem Haus auf ein angrenzendes geschlossen werden. 

Falls in bestehenden Gebäuden der Radonreferenzwert überschritten wird, trifft der 
Gebäudeeigentümer die notwendigen Sanierungsmassnahmen. Das Amt für Umwelt 
gibt Empfehlungen zur Dringlichkeit der Sanierungsmassnahmen ab, die sich auf die 
„Wegleitung Radon“ des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) abstützen.  

Es empfiehlt sich bei den Sanierungsmassnahmen etappenweise vorzugehen. Als So-
fortmassnahmen kommen Umnutzungen oder das Stosslüften vor der Nutzung des 
Raumes in Frage. Basismassnahmen und ergänzende Massnahmen zielen auf eine 
luftdichte Gebäudehülle ab sowie auf eine ausgeglichene Luftbilanz. Durch zusätzli-
che Massnahmen können Luftströme aktiv gelenkt werden. 

Radonfachpersonen beraten die Gebäudeeigentümer über Radonsanierungen oder 
bei Neubauten den Bauherrn über vorsorgliche bauliche Massnahmen gegen Radon. 
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2 RADON 

2.1 Chemisch-physikalische Grundlagen 

Radon (Rn) ist ein Edelgas, das aus 
dem Zerfall von Radium entsteht. 
Radium ist ein Zerfallsprodukt von 
Uran. Da Uran in unterschiedlichen 
Konzentrationen fast allgegenwärtig 
im Erdreich vorkommt, ist Radon 
praktisch überall im Boden zu finden. 
Radon ist auch in hohen 
Konzentrationen unsichtbar, 
geruchlos, inert, weder brennbar 
noch explosiv. Es zerfällt mit einer 

Halbwertszeit von rund vier Tagen in radioaktive Folgeprodukte. 

Etwa ein Viertel des Erdreichs besteht aus Hohlräumen, die mit Luft gefüllt sind. 
Diese Bodenluft wird mit radioaktivem Radon angereichert. Radioaktivität wird in 
Becquerel (Bq) gemessen. Ein Becquerel entspricht einem Atomzerfall pro Sekunde. 
Durchschnittliche Radonkonzentrationen in der Bodenluft verursachen eine Radio-
aktivität von einigen 10'000 Bq/m3.  

Auch im Wasser und in der Luft kommt Radon vor. Der natürliche Radongehalt im 
Trinkwasser beträgt in unserer Region einige Bq/l. In der Luft ausserhalb von Gebäu-
den sind nur sehr geringe Radonkonzentrationen vorhanden. 

Die mit Abstand wichtigste Quelle für Radon in Gebäuden ist der Untergrund. Durch 
den Keller gelangt das Gas in die bewohnten Räume, nimmt aber in den oberen 
Wohngeschossen wieder deutlich ab. Trinkwasser und Baumaterialien geben in der 
Regel nur sehr wenig Radon an die Raumluft ab. 

2.2 Gesundheitsgefährdung 

Für die gesundheitlichen Auswir-
kungen sind nicht das Radon selbst, 
sondern seine radioaktiven Zerfalls-
produkte verantwortlich. Es handelt 
sich um Isotope von Blei, Wismut 
und Polonium. Diese lagern sich an 
feinste Staubteilchen an, welche 
mit der Atemluft in die Lunge ge-
langen. Sie bestrahlen das empfind-
liche Lungengewebe aus nächster 
Nähe und können zu Lungenkrebs 
führen.  
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Erst in den Fünfzigerjahren wurde der Zusam-
menhang zwischen Radon und Lungenkrebs 
entdeckt. Nach aktuellen Erkenntnissen verur-
sacht Radon nahezu 10 % der Lungenkrebsfälle. 
Radon und seine Folgeprodukte gelten nach 
dem Rauchen als zweithäufigste Ursache für 
Lungenkrebs. Das Lungenkrebsrisiko nimmt bei 
Personen, die Radon einatmen, linear zur Kon-
zentration zu, die in Bq/m³ gemessen wird. 
 

 

Der grösste Anteil an der Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung stammt vom 
Radon in Wohn- und Arbeitsräumen sowie von medizinischen Untersuchungen. Die 
Bevölkerung ist von diesen Strahlungsquellen unterschiedlich stark betroffen. 

Die Belastung durch Radon muss nach der neuen Beurteilung durch die 
Internationale Strahlenschutzkommission (International Commission on Radiological 
Protection, ICRP) deutlich höher eingeschätzt werden als zuvor. Der Wert für die 
medizinische Diagnostik beruht auf der Erhebung von 2008 bzw. auf der 
Zwischenerhebung von 2013. Die natürliche Exposition setzt sich aus terrestrischer 
Strahlung (t), Inkorporation (i) und kosmischer Strahlung (c) zusammen. Zu «übrige» 
gehören Kernkraftwerke und Forschungsanstalten sowie künstliche Radioisotope in 
der Umwelt. 

2.3 Rechtliche Grundlagen 

2.3.1 Strahlenschutzverordnung 

Aufgrund des Zollvertrages und der Vereinbarung zwischen der Regierung des Fürs-
tentums Liechtenstein und dem Schweizerischen Bundesrat betreffend die Zusam-
menarbeit im Bereich des Strahlenschutzes ist die schweizerische Gesetzgebung im 
Bereich des Strahlenschutzes auch in Liechtenstein anwendbar (LR. Nr. 170.551.631 
und LR 0.814.591.011). 
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Um die Bevölkerung besser vor ionisierender Strahlung zu schützen, wurden die 
gesetzlichen Grundlagen an neue internationale Richtlinien angepasst. Die WHO 
empfiehlt, als Referenzwert eine Radonkonzentration von 100-300 Bq/m3 in 
Innenräumen nicht zu überschreiten. Seit dem 1. Januar 2018 gilt die überarbeitete 
Strahlenschutzverordnung (StSV, vom 26. April 2017), welche sich im Kapitel 3 auf 
Radon bezieht.  

Im Folgenden sind die wichtigsten Bestimmungen zusammengefasst: 

 Der bisherige Grenzwert von 1'000 Bq/m3 und Richtwert von 400 Bq/m3 für die 
Radonkonzentration in bewohnten Räumen werden ersetzt durch einen 
Referenzwert von 300 Bq/m3 für die über ein Jahr gemittelte Radongas-
konzentration in Räumen, in denen sich Personen regelmässig während mehrerer 
Stunden pro Tag aufhalten. Solche Räume sind beispielsweise Wohnräume, 
Schulräume oder Arbeitsplätze in Gebäuden. 

 Der Eigentümer des Gebäudes oder bei Neubauten der Bauherr muss dafür 
sorgen, dass dem Stand der Technik entsprechende bauliche Massnahmen 
getroffen werden, um eine Radonkonzentration zu erreichen, die unter dem 
Referenzwert von 300 Bq/m3 liegt. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
macht die Baubewilligungsbehörde den Gebäudeeigentümer bzw. Bauherrn auf 
die Anforderungen der StSV aufmerksam. So hat die Bauherrschaft mit dem 
Baugesuch eine Erklärung abzugeben, dass sie vom Thema Kenntnis genommen 
hat und die erforderlichen Massnahmen zum Schutz vor erhöhten 
Radongaskonzentrationen nach den anerkannten Regeln der Baukunde getroffen 
worden sind. 

 Bei Überschreitung des Referenzwertes trifft der Gebäudeeigentümer die 
notwendigen Sanierungsmassnahmen auf seine Kosten. Das Amt für Umwelt gibt 
Empfehlungen zur Dringlichkeit der Sanierungsmassnahmen ab, die sich auf die 
„Wegleitung Radon“ des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) abstützen (siehe 
Kapitel 2.4). 

 An radonexponierten Arbeitsplätzen gilt ein Schwellenwert von 1'000 Bq/m3 für 
die über ein Jahr gemittelte Radongaskonzentration. Solche Arbeitsplätze liegen 
beispielsweise in unterirdischen Bauten oder Wasserversorgungsanlagen. 
Betriebe mit radonexponierten Arbeitsplätzen haben Radonmessungen durch 
anerkannte Stellen durchführen zu lassen. Wird der Schwellenwert von 
1'000 Bq/m3 überschritten, muss der Betrieb die jährlich durch Radon 
verursachte effektive Dosis der Person ermitteln. Wird die effektive Dosis von 
10 mSv/Jahr trotz organisatorischer oder technischer Massnahmen überschritten, 
gilt die Person als beruflich strahlenexponiert. 

2.3.2 Verpflichtung für die mängelfreie Erstellung eines Bauwerks  

In Liechtenstein kann diesbezüglich auf das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
(ABGB) verwiesen werden. Unternehmer und Planer sind verpflichtet für die mängel-
freie Erstellung eines Bauwerks zu sorgen. Wird der gesetzlich vorgeschriebene oder 
vertraglich vereinbarte Radonwert nicht eingehalten, so haften sie nach ABGB. Der 
Bauherr kann nach dem ABGB eine Verbesserung geltend machen oder eine Minde-
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rung des Werklohns verlangen. Bei Verschulden des Unternehmers kann der Bauherr 
zusätzlich Schadenersatz verlangen. Eine Radonsanierung kann auch bei Kauf oder 
Verkauf eines Bauwerks zwingend werden. Wird nach dem Liegenschaftskauf eine 
Überschreitung des Referenzwertes gemäss Strahlenschutzverordnung festgestellt, 
kann der Käufer eine Preisminderung geltend machen oder die Wandelung des Ver-
trags verlangen. Allerdings ist dies nur möglich bei Nichtwissen über die Grenzwert-
überschreitung zum Zeitpunkt des Kaufes und wenn er als Käufer den Mangel bei 
Anwendung der üblichen Aufmerksamkeit nicht hat erkennen können. 

2.4 Fristen, Beratung und Dokumentation  

Bei der Beurteilung der Dringlichkeit einer Sanierung werden die Räumlichkeiten in 
Kategorien von Aufenthaltszeiten eingeteilt (siehe Tabelle 1). 

 

Die Sanierungsfristen ergeben sich aufgrund der Radonkonzentration und der Auf-
enthaltszeit in den Räumlichkeiten (siehe Tabelle 2). 

 

Wird an Schulen, Kindergärten oder Kitas in Räumen mit Personenaufenthalt der  
Referenzwert überschritten, ordnet das Amt für Umwelt eine Radonsanierung inner-
halb von drei Jahren nach Feststellung an. 

Für Beratungen bei baulichen Schutzmassnahmen stehen Radonfachpersonen zur 
Verfügung.  

Zahlreiche Unterlagen werden vom Bundesamt für Gesundheit und Amt für Umwelt 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
Sektion Radiologische Risiken 
CH 3003 Bern 
Tel. +41 58 464 68 80 
Fax +41 58 462 83 83 
E-Mail: radon@bag.admin.ch  
Internet: www.ch-radon.ch 

 

Amt für Umwelt (AU) 
Gerberweg 5 
LI 9490 Vaduz 
Tel. +423 236 64 00 
Fax +423 236 64 11 
E-Mail: info.au@llv.li 
Internet: www.llv.li 

mailto:radon@bag.admin.ch
http://www.ch-radon.ch/
mailto:info.au@llv.li
http://www.llv.li/
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3 MESSUNGEN IN LIECHTENSTEIN 

3.1 Mess- und Beurteilungsmethodik 

Die Messung der Radonkonzentration erfolgt 
meist mit handtellergrossen Kernspurdetektoren 
(Dosimetern). Die Dosimeter werden in der Regel 
während drei Monaten in der Heizperiode aufge-
stellt. Für Nachmessungen wird eine Messperiode 
von einem Jahr empfohlen.  

 

Pro Gebäude wurden bis zum Jahr 2017 mindestens 2 Dosimeter eingesetzt. Ein  
Dosimeter wurde im tiefsten bewohnten Raum des Gebäudes, d.h. im Allgemeinen in 
einem Wohn- oder Schlafzimmer, Büroraum oder Schulzimmer des Erdgeschosses 
platziert, das zweite Dosimeter im tiefsten unbewohnten Raum, d.h. üblicherweise in 
einem Kellerraum des Untergeschosses.  

Mit dem Inkrafttreten der Strahlenschutzverordnung am 1. Januar 2018 werden pro 
Gebäude mindestens zwei getrennte Räume mit langen Aufenthaltszeiten, d.h. über 
30 Stunden pro Woche, ausgewählt. Hält sich eine Person weniger als 15 Stunden pro 
Woche in einem Raum auf, wird dieser als unbewohnt betrachtet. Als kurze 
Aufenthaltszeiten gelten 15-30 Stunden pro Woche. Als Referenz wird eine 
zusätzliche Messung im Untergeschoss bei einem Raum mit hohem Radonpotenzial, 
z.B. einem Keller mit Naturboden, empfohlen. 

Das Resultat der Messung ist ein Expositionswert, der sich bei bekannter 
Expositionsdauer in eine durchschnittliche Konzentration umrechnen lässt. Alle 
Messwerte der anerkannten Radonmessstellen werden in einer Datenbank 
gesammelt.  

Da der Grenzwert von 1'000 Bq/m3 und Richtwert von 400 Bq/m3 am 1. Januar 2018 
durch einen Referenzwert von 300 Bq/m3 für die über ein Jahr gemittelte Radongas-
konzentration ersetzt wurden, wurden alle Messdaten hinsichtlich Gefährdungspo-
tenzial und Schutzmassnahmen neu beurteilt. 

3.2 Messkampagnen 2000 - 2018 

Seit dem Jahr 2000 lässt das Amt für Umwelt private und öffentliche Gebäude, d.h. 
Wohnhäuser, Schulen und Kindergärten auf Radonbelastungen untersuchen. 

Vor Beginn jeder Messkampagne informiert das Amt für Umwelt die Eigentümer und 
die Gemeindebehörden der ausgewählten Gebäude schriftlich über das Vorgehen. 
Nach der Auswertung der Messungen benachrichtigt es die Gebäudeeigentümer und 
die Gemeindebehörden wiederum schriftlich. Dem Datenschutz trägt das Amt Rech-
nung, indem es die Messresultate der Wohngebäude nur den Eigentümern bekannt 
gibt. Die Gemeindebehörden erhalten jeweils nur eine anonymisierte Auswertung 
der Resultate für ihr Gemeindegebiet. 
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Seit dem Jahr 2003 ist in Triesenberg und Schaan, seit 2012 in allen Gemeinden bei 
Bauvorhaben mit Wohn-, Aufenthalts- oder Arbeitsräumen die „Erklärung der Bau-
herrschaft zum Schutz vor erhöhter Radongaskonzentration“ zu unterzeichnen. Da-
mit bestätigt die Bauherrschaft von der Radonproblematik Kenntnis genommen und 
die erforderlichen Massnahmen zum Schutz vor erhöhten Radongas-konzentrationen 
nach den anerkannten Regeln der Baukunde getroffen zu haben.  

Neu- und Umbauten werden durch das Amt für Umwelt in jährlich wiederkehrenden 
Messkampagnen stichprobenartig untersucht. 

3.3 Resultate (Tabellen, Karten) 

Mittlerweile wurden in Liechtenstein 1762 Messwerte erhoben und in einer 
Datenbank erfasst (Stand Juni 2018). Die Daten werden unterschieden nach Räumen 
mit einem Personenaufenthalt über 15 Stunden pro Woche und unter 15 Stunden 
pro Woche. Zudem werden die Daten nach Gemeinden aufgeschlüsselt. Die über ein 
Jahr gemittelte Radonkonzentration wird in vier verschiedene Bereiche aufgeteilt, in 
<300 Bq/m3, 300-600 Bq/m3, 600-1000 Bq/m3 und >1000 Bq/m3. Diese Bereiche sind 
nötig, um die Dringlichkeit einer allfälligen Sanierung zu beurteilen. 
 

 
 

Räume mit Personenaufenthalt Räume mit Personenaufenthalt 

 >15 h/Woche <15 h/Woche

Gemeinde <300 300-600 600-1000 >1000 <300 300-600 600-1000 >1000 

Balzers 67 0 0 0 57 1 1 0

Eschen 75 2 0 0 60 7 2 0

Gamprin-Bendern 64 0 0 0 44 6 2 1

Mauren 54 1 0 0 53 2 0 0

Planken 28 0 1 0 21 4 0 0

Ruggell 51 0 0 0 52 3 0 0

Schaan 183 15 6 5 139 22 6 12

Schellenberg 45 2 0 0 35 3 3 2

Triesen 75 1 2 1 51 3 1 2

Triesenberg 132 5 12 4 90 15 7 22

Vaduz 107 1 1 0 73 14 1 5

Liechtenstein 881 27 22 10 675 80 23 44

Anzahl Messwerte mit über ein Jahr gemittelter Radonkonzentration [Bq/m3]
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Aus den Daten wird die Wahrscheinlichkeit, den Referenzwert der Radon-
konzentration von 300 Bq/m3 auf dem Gemeindegebiet in Räumen mit Personenauf-
enthalt (>15h pro Woche) zu überschreiten, berechnet. Es werden Wahrscheinlich-
keitsbereiche von <1 %, 1-10 %, 10-20 % und >20 % unterschieden. 

 

Die in der Tabelle dargestellten Wahrscheinlichkeiten wurden in der nachstehenden 
Karte graphisch dargestellt. 

  

Gemeinde

Wahrscheinlichkeit [%], die über ein Jahr gemittelte Radonkonzentration    

von 300 Bq/m3 in Räumen mit Personenaufenthalt (>15h/Woche) zu 

überschreiten

Balzers <1

Eschen 1-10

Gamprin-Bendern <1

Mauren 1-10

Planken 1-10

Ruggell <1

Schaan 10-20

Schellenberg 1-10

Triesen 1-10

Triesenberg 10-20

Vaduz 1-10
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3.4 Schlussfolgerungen 

In den Gemeinden Triesenberg und Schaan besteht das höchste Gefährdungs-
potenzial. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei 10-20 %, den Referenzwert von 
300 Bq/m3 in Räumen mit Personenaufenthalt (> 15h pro Woche) zu überschreiten. 
Somit besteht in Triesenberg und Schaan ein mittleres bis hohes geologisches Radon-
risiko. Bei Neubauten sind hier aufwändigere Schutzmassnahmen angezeigt. 

In den übrigen Gemeinden wurde die Wahrscheinlichkeit mit <5 % berechnet, den 
Referenzwert in Räumen mit Personenaufenthalt (> 15h pro Woche) zu überschrei-
ten. Bei Neubauten genügen in der Regel einfachere Schutzmassnahmen.  
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4 SCHUTZMASSNAHMEN 

4.1 Grundlagen 

Die Radonkonzentration in Innenräumen hängt von folgenden Faktoren ab: 
 

 Standort des Gebäudes 

Die Zusammensetzung des Untergrunds, die Korn-
grösse und Durchlässigkeit des Bodens sind entschei-
dend für die am Standort vorhandene Radon-
konzentration in der Bodenluft. Das uranhaltige Ge-
stein setzt gasförmiges Radon frei, welches je nach 
Bodenbeschaffenheit als radonhaltige Bodenluft an die 
Oberfläche weitertransportiert wird. Sehr kompakte 
oder lehmhaltige Böden erschweren den Transport 
von radonhaltiger Bodenluft. Vorsicht ist bei über-
durchschnittlich durchlässigen Untergründen aus Kies-, 
Sand- und Schotterböden und bei Klüften geboten. 

 Luftdurchlässigkeit des Gebäudes 

Die Luftdurchlässigkeit eines Gebäudes gegenüber 
dem erdberührenden Fundament und Mauerwerk ist 
verantwortlich für die Radonkonzentration in Innen-
räumen. Die radonhaltige Bodenluft kann über Natur-
bodenkeller, Spalten und Risse sowie undichte Rohr-
durchführungen ins Gebäude eindringen. Sind erdbe-
rührende Gebäudebereiche mit den darüberliegenden 
Stockwerken offen verbunden wie z.B. über ein Trep-
penhaus ohne dichte Türe, kann sich gasförmiges Ra-
don leicht nach oben verbreiten. 

 Luftaustausch zwischen Raumluft und Bodenluft sowie Raumluft und Aussenluft 

Radonhaltige Bodenluft kann durch einen im Gebäude 
entstehenden Unterdruck ins Gebäude gesaugt wer-
den. Hauptverantwortlich ist der sogenannte Kaminef-
fekt, der bei Temperaturunterschieden von Raum- und 
Aussenluft bzw. Winddruck entsteht. Warme Luft 
steigt im Haus auf und bewirkt in den unteren Stock-
werken einen Unterdruck. In der kalten Jahreszeit ver-
stärkt die Heizung die Sogwirkung zusätzlich. Auch Ab-
luftanlagen können Unterdruck erzeugen. Hingegen 
ermöglichen undichte Fenster und Türen einen Luft-
austausch zwischen Raumluft und Aussenluft. Beim Er-
satz von alten Fenstern und Türen durch neue dicht 
schliessende Elemente wird der Luftwechsel verringert 
und die Radonkonzentration in der Raumluft kann er-
heblich ansteigen. 
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Der Radonschutz wird in der Norm SIA 180 «Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raum-
klima in Gebäuden» als Teilaspekt der Raumluftqualität berücksichtigt. Die Norm hält 
fest, dass Räume, in denen sich regelmässig Personen während mehrerer Stunden 
aufhalten, genügend dicht gegen Wasser, Wasserdampf und Radon zu gestalten sind. 

Es gelten drei Grundprinzipien für den Radonschutz:  

 Das Eindringen von Radon in das Gebäude wird verhindert 

 Radon wird vor dem Eindringen in das Gebäude aktiv entfernt 

 Radon wird aus dem Gebäude entfernt  

4.2 Neubauten 

Präventive Massnahmen zum Radonschutz stehen bei Neubauten im Vordergrund.  

Eine Abschätzung des Radonpotenzials erfolgt mittels Radonkarte. Bodenluft-
messungen sind sehr aufwändig und wenig zuverlässig, da mit dem Aushub für das 
Untergeschoss das Bodensystem wesentlich verändert wird.  

Es wird zwischen Bauten mit geringem bis mittlerem geologischen Radonrisiko und 
Bauten mit mittlerem bis hohem geologischen Radonrisiko unterschieden. Bei einer 
Wahrscheinlichkeit von über 10 %, den Referenzwert der über ein Jahr gemittelten 
Radonkonzentration von 300 Bq/m3 in der Raumluft von Gebäuden mit Personenauf-
enthalt (> 15h pro Woche) zu überschreiten, ist ein mittleres bis hohes geologisches 
Radonrisiko zu vermuten. 

Bei Bauten mit geringem bis mittlerem geologischen Radonrisiko  

 ohne erdberührende Räume mit Personenaufenthalt sind Basismassnahmen (1), 

 mit erdberührenden Räumen mit Personenaufenthalt sind Basismassnahmen (1) 
und ergänzende Massnahmen (2) 

zu ergreifen. 

Bei Bauten mit mittlerem bis hohem geologischen Radonrisiko  

 ohne erdberührende Räume mit Personenaufenthalt sind Basismassnahmen (1) 
und ergänzende Massnahmen (2) 

 mit erdberührenden Räumen mit Personenaufenthalt sind Basismassnahmen (1), 
ergänzende (2) und zusätzliche Massnahmen (3) 

zu ergreifen.  

 

 
  



 

 16 

(1) Basismassnahmen, die zum Ziel eine luftdichte Gebäudehülle und eine ausgegli-
chene Luftbilanz haben, sind  

 der Bau einer durchgehenden Bodenplatte aus Beton 
der Qualität A nach SN EN 206 (Expositionsklasse XC2). 

 dauerhafte Abdichtungen gegen das Eindringen und 
Aufsteigen von radonhaltiger Bodenluft, Wasser und 
Feuchtigkeit gemäss Norm SIA 180 «Wärmeschutz, 
Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden». Beispiele 
sind das Abdichten von Fundamentöffnungen, wie z.B. 
von Kanal-Putzschächten und von Leitungsdurchfüh-
rungen durch erdberührende Bauteile. Bei Letzteren 
sollten Rohrdurchführungssysteme (RDS) verwendet 
werden.  

 die luftdichte Ausführung von Rohren bei Luft-Erdwärme-Tauschern und dichte 
Durchführung von Erdsonden durch das Fundament. 

 die Vermeidung von Unterdruck bei Bauten mit kontrollierter Lüftung. 

 die Vermeidung von Unterdruck bei Abluftanlagen durch den Einbau von Nach-
strömöffnungen, beispielsweise in Küche und Nasszellen. 

 die raumluftunabhängige Verbrennungsluftführung für Heizungen durch Installa-
tion einer separaten Luftzuführung. 

(2) Ergänzende Massnahmen sind prinzipiell zusätzlich zu den Basismassnahmen zu 
empfehlen, da flächige oder punktuelle Abdichtungen über Jahrzehnte altern und 
damit die Gebäudehülle undicht werden kann. Dazu gehören 

 der Bau einer präventiven Radondrainage unter der 
Bodenplatte. 

 Abdichtungsmassnahmen zwischen erdberührenden 
Räumen ohne Personenaufenthalt und Räumen mit 
Personenaufenthalt, z.B. mittels Einbau einer dichten 
Kellertüre, Abdichtungen bei den Kellerschächten und 
Kanälen. 

 der Bau einer durchgehenden Bodenplatte und erdbe-
rührender Wände als wasserdichte Betonkonstruktion 
der Dichtigkeitsklasse 1 nach Norm SIA 272.  

 der Einbau von Radonsperren unter der Bodenplatte und an der äusseren Ober-
fläche der erdberührenden Aussenwände. 
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(3) Zusätzliche Massnahmen zur Lenkung von Luftströmen sind  

 die kontrollierte Lufterneuerung in Wohn-, Aufenthalts- und Arbeitsräumen. 

 die Absaugung von konstruktiv bedingten Hohl- und 
Zwischenräumen in erdnahen Bereichen. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Bestehende Bauten  

Bei Bauten mit einer Radonkonzentration über 300 Bq/m3 in Räumen mit Personen-
aufenthalt (> 15h pro Woche) wird ein etappenweises Vorgehen mit messtechnisch 
gestützter Wirkungskontrolle empfohlen.  

Hierbei werden folgende Etappen unterschieden: 

 1. Etappe: Sofortmassnahmen (0) 

 2. Etappe: Basismassnahmen (1) 

 3. Etappe, sofern nötig: Ergänzende (2) und zusätzliche Massnahmen (3) 

(0) Sofortmassnahmen sind Massnahmen, die ohne grosse Kosten ergriffen werden 
können. Stosslüften unmittelbar vor Nutzung des Raumes oder eine Umnutzung 
des Raumes hin zu kürzerer Personenaufenthaltsdauer stellen solche 
Massnahmen dar. Zu beachten ist, dass bereits ca. zwei Stunden nach dem Lüften 
die Radonkonzentration wieder das ursprüngliche Niveau erreichen kann. 
Provisorische bzw. einfache bauliche Massnahmen ohne grossen Planungs-
aufwand zählen ebenfalls zu Sofortmassnahmen.  

(1) Basismassnahmen haben zum Ziel, Barrieren zu schaffen und Unterdruck im 
Gebäude zu vermindern. Dazu gehören 

 das Verschliessen bzw. Abdichten von Öffnungen und Rissen in erdberührenden 
Bauteilen der Gebäudehülle (Boden und Wände), insbesondere von Leitungs-
durchführungen. 

 das Abdichten bzw. Verschliessen von Öffnungen zwischen Keller, Kriechkeller 
oder Hohlräumen und den Räumen mit Personenaufenthalt. Beispiele für solche 
Massnahmen sind der Einbau einer selbstschliessenden luftdichten Kellertür zum 
bewohnten Bereich, das fachgerechte Abdichten von Durchführungen wie 
Wasser-, Strom- oder Heizungsleitungen in der Kellerdecke, das Abdichten von 
Installationskanälen, Liftschächten und Abwurfschächten wie etwa für Wäsche. 
Kellerräume mit Naturboden sollten möglichst nur von aussen zugänglich sein. 

 der Druckausgleich zwischen innen und aussen, möglichst durch Nachström-
öffnungen. 
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 die raumluftunabhängige Verbrennungsluftführung für Heizungen durch Installa-
tion einer separaten Luftzuführung. 

(2) Ergänzende Massnahmen zielen auf eine dichte Gebäudehülle. Die Massnahmen 
sind meist teuer und mit bauphysikalischen Risiken, wie der Alterung von Folien 
und Abdichtungen unterworfen, wie 

 der raumweise nachträgliche Einbau von Betonböden mit Dichtungen entlang der 
Wände. 

 der Einbau einer Radonsperre auf der inneren Oberfläche von Boden und 
Aussenwänden. 

(3) Zusätzliche Massnahmen zur Lenkung von Luftströmen sind 

 der Einbau einer Komfortlüftung mit Zu- und Abluft-
führung. 

 der Einbau einer mechanischen Zuluftanlage, um einen 
leichten Überdruck in den Räumen mit Personenauf-
enthalt zu erzeugen. 

 die Belüftung des Kellergeschosses bzw. die Erzeugung 
eines Unterdrucks im Kriechkeller.  

 die Zwischenboden- bzw. Wandabsaugung von beson-
ders belasteten Räumen. 

 die Unterbodenabsaugung mittels Radonbrunnen 
(punktuelle Absaugung) oder Radondrainage (flächige 
Absaugung, sehr aufwändig). 

 
 
 

Auch bei Umbauten in Räumen mit Personenaufenthalt und einer Radon-
konzentration unter 300 Bq/m3 sollte der Umsetzung von Basismassnahmen und  
ergänzenden Massnahmen Beachtung geschenkt werden. 
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6 GLOSSAR 

6.1 Begriffe 
 

Edelgas 
Farb- und geruchloses Gas, das kaum Verbindungen mit anderen chemischen  
Elementen eingeht. 
 

Isotop 

Isotope eines chemischen Elementes sind Atome, die eine unterschiedliche Anzahl 
von Neutronen im Kern aufweisen. Sie haben unterschiedliche physikalische  
Eigenschaften, verhalten sich aber chemisch bis auf feine Unterschiede gleich. 
 

Radioaktivität 

Als Radioaktivität bezeichnet man das Phänomen des Zerfalls nicht-stabiler Atom-
kerne. Dabei wird meist ionisierende Strahlung ausgesandt. 
 

Zerfallsprodukt 

Atom eines anderen chemischen Elements, das beim Zerfall eines Atomkerns  
entsteht. 
 

Folgeprodukt  

vgl. Zerfallsprodukt 
 

Radionuklid 
Der Begriff Nuklid umfasst Atomkerne gleicher Zusammensetzung. Radionuklide sind 
Nuklide, die sich durch ihre Radioaktivität von stabilen Nukliden abheben. 
 

Halbwertszeit 
Die Halbwertszeit eines Radionuklids ist die Zeit, nach der die Hälfte einer anfänglich 
vorhandenen Anzahl Atomkerne zerfallen ist. 
 

Becquerel (Bq) 

Einheit für die Aktivität einer Substanz. 1 Becquerel bedeutet 1 Atomkernzerfall pro 
Sekunde. 
 

Bq/m3 

Einheit für die Messung der Radioaktivität (z.B. für Radonkonzentration). 1 Bq/m3 
bedeutet 1 Atomkernzerfall pro Sekunde in einem Volumen von 1 Kubikmeter.  
 

Millisievert (mSv) 

Einheit für die Dosis, welche das Risiko für Strahlenschäden quantifiziert. Die bio-
logische Wirksamkeit ist abhängig von der Strahlenart und deren Energie. Eine Ra-
donkonzentration von 300 Bq/m3 im Wohnbereich verursacht, bei einer angenom-
menen Aufenthaltszeit von 7000 Stunden pro Jahr, eine Dosis von etwa 12 mSv/ Jahr. 
 

Kernspurdetektor 

Messgerät, das die Spuren von Atomkern-Zerfällen registriert. 
 

Dosimeter 

Passives Messgerät zur Bestimmung der radioaktiven Strahlung (in diesem Fall der 
Radon-Konzentration). 
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6.2 Auszug aus der schweizerischen Strahlenschutzverordnung (SR Nr. 814.501) 
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7 ANHANG 

7.1 Liste anerkannter Messstellen (Stand November 2018)  
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7.2 Liste Radonfachpersonen in der Schweiz (Stand November 2018) 
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